
AMT DER KÄRNTNER LANDESREqlERVNq 

ZL Verf-2B9/3/1994 Auskünfte: Dr.Glantschnig 

Betreff: Entwurf eines Bundesgesetzes. mit dem das 
Bundesgesetz betreffend die Grundsätze für 
land- und forstwirtschaftliehe Fachschulen 
geändert wird: 

Telefon: 0 46 3 - 536 

Durchwahl 30204 
Bitte Eingaben ausschließlich 
an die Behörde richten und die 
Geschäftszahl anführen. Bezug: 
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An das 
Datum: 1 O. MRZ. 1994 

Präsidium des Nationa ~lt... .. l.JJ ..... tlrz.J9.g~ 
1017 Wie n 

11 p~~ 
Beiliegend werden 25 Ausfertigungen der Stellungnahme des Amtes der 

Kärntner Landesregierung zum Entwurf eines Bundesgesetzes. mit dem 

das Bundesgesetz betreffend die Grundsätze für land- und forstwirtschaft­

liehe Fachschulen geändert wird. übermittelt. 

Anlage 

F.d.R.d.A. 

Klagenfurt. am B. März 1994 

Für die Kärntner Landesregierung: 

Der Landesamtsdirektor: 

Dr. Sladko e.h. 

4/SN-345/ME XVIII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



AMT DER KÄRNTNER LANDESREqlERVNq 

Zl. Yerf-289/3/1991.4 Auskünfte: Or.Glantschnig 

Betreff: 
Entwurf eines Bundesgesetzes. mit dem das 
Bundesgesetz betreffend die Grundsätze für 
land- und forstwirtschaftliche Fachschulen 

Telefon: 0 46 3 - 536 

Durchwahl 30201.4 

B ,geändert wird: 
eZUIlStellungnahme 

An das 

Bitte Eingaben ausschließlich 
an die Behörde richten und die 
Geschäftszahl anführen. 

Bundesministerium für Unterricht und Kunst 

Minoritenplatz 5 

1011.4 Wien 

Zu dem mit do. Schreiben vom 19. Jänner 1991.4. ZI. 13.876/ I-li 1/2/91.4. 

übermittelten Entwurf eines Bundesgesetzes. mit dem das Bundesgesetz 

betreffend die Grundsätze für land- und forstwirtschaftliche Fachschulen 

geändert wird. nimmt ds Amt der Kärntner Landesregierung Stellung wie 

folgt: 

§ 3 Abs. 1 des Entwurfes zeigt im Vergleich zu Abs. 3 derselben Bestim­

mung insoferne einen Widerspruch. als für ein und dieselbe Schulform 

einmal 1.300 Unterrichtsstunden und im zweiten Falle 2.1.400 Unterrichtstun­

den vorgesehen sind. Es ist davon auszugehen. daß die Regelung im § 3 

Abs. 1 einjährige Fachschulen betreffen sollte. während die Regelung 

im § 3 Abs. 3 für mehrjährige gelten sollte. Um KlarsteIlung darf gebeten 

werden. 

25 Ausfertigungen dieser Stellungnah rne werden unter einem dem Präsidium 

des Nationalrates übermittelt. 

F.d.Rd .. A. 
'~ 

Klagenfurt. am 8. März 1991.4 
Für die Kärntner Landesregierung: 

Der Landesamtsdirektor: 
Dr. Sladko e.h. 
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